
 

 

Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Maria Hagemeier-Klose 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Werkausschuss  
 
 
 
Beratung: 
 
Förderung zur Beschaffung von Elektroautos 
 
 
Förderung zur Beschaffung von Elektroautos und der zum Betrieb nötigen 
Ladeinfrastruktur mit bis zu 75% der Investitionsmehrkosten für Kommunen 
 
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert die Beschaffung 
von Elektrofahrzeugen und der für den Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur. Bei 
den Fahrzeugen werden die höheren Investitionsausgaben gegenüber demselben 
Modell mit konventionellem Antrieb gefördert. Pro Antrag müssen bei Pkw 
mindestens zwei Fahrzeuge beschafft werden, bei Nutzfahrzeugen, 
Sonderfahrzeugen etc. kann auch nur ein Fahrzeug beantragt werden. 
Antragsberechtigt sind Kommunen, die über ein kommunales 
Elektromobilitätskonzept verfügen bzw. deren Klimaschutzkonzept Elektromobilität 
mit beinhaltet. Wir können eine Förderung von bis zu 75 % erhalten. Weitere 
Informationen zum Förderprogramm sind unter www.now-
gmbh.de/de/bundesfoerderung-elektromobilitaet-vor-ort zu finden. 
 
Anträge können bis zum 31. Januar 2018 gestellt werden. Die Gemeinde Büchen 
hätte aktuell Bedarf für ein Fahrzeug für das Klärwerk sowie im Bereich des Bauhofs 
für den zukünftigen Baumkontrolleur. Die Amtsgemeinden und der Schulverband 
wurden ebenfalls informiert, um ggf. einen gemeinsamen Antrag zu stellen. 
 
Der Nissan eNV200, der für den Bauhof geleast wurde sowie der Zoe, der für die 
Verwaltung geleast werden wird, würden hier Kosten wie in der Tabelle aufgeführt 
bedeuten:  
 

 
 
 



 

 

 
Beschlussempfehlung: 
Der Werkausschuss beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, einen Antrag auf 
Förderung für die Beschaffung von zwei Elektroautos und der für den Betrieb 
benötigten Ladeinfrastruktur für die Gemeinde Büchen zu stellen. 
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